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2.2
Zum Schutz vor Gefahren ist bei Tätigkeiten im Stra-
ßenverkehr grundsätzlich Warnbekleidung (Warnweste, 
Warnwetterschutzjacke) zu tragen, wenn die Aufgaben-
wahrnehmung dem nicht entgegensteht.

2.3
Bei besonderen repräsentativen Anlässen kann ein wei-
ßes Diensthemd/eine weiße Dienstbluse mit Dienstkra-
watte getragen werden. Ein einheitliches Erscheinungs-
bild ist abzustimmen.

2.4
Das Tragen von Einsatzschutzanzügen ist anzuordnen, 
wenn Art und Anlass der Dienstverrichtung es er-
fordern. Solange keine Außenwirkung erzielt wird, 
kann auf Anordnung das T-Shirt in Verbindung mit dem 
Einsatzschutzanzug als Oberbekleidung getragen wer-
den.

Das Tragen von fl ammhemmenden Kopfschutzhauben 
(siehe Anlage 1 – Alarmzugangehörige und Bereit-
schaftspolizei) ist nur in Kombination mit dem Einsatz-
schutzanzug sowie dem Einsatzschutzhelm und zur Ab-
wehr von Brandverletzungsgefahren zulässig. Durch die 
Trageweise der fl ammhemmenden Kopfschutzhaube darf 
die Erkennbarkeit eines freien Gesichtsfeldes grundsätz-
lich nicht beeinträchtigt werden.

2.5
Bei der erforderlichen Ausstattung von Polizeiangehöri-
gen, die nicht dem Polizeivollzugsdienst angehören, 
muss sichergestellt werden, dass auch organisations-
fremde Personen den Unterschied zu einer polizeilichen 
Uniform bzw. der Einsatzbekleidung der Vollzugsdienst-
kräfte erkennen.

2.6
Eine Anpassung der Dienstbekleidung gem. der in 
 Anlage 1 a aufgeführten Funktionen im Rahmen eines 
durch Abordnung oder Hospitation bedingten Funkti-
onswechsels ist grundsätzlich nur dann vorzunehmen, 
wenn für die vorübergehende Verwendung eine Zeit-
dauer von einem Jahr überschritten wird.

3
Aufbewahrung, Reinigung von Dienstkleidung 

3.1
Die ausgegebene Dienstkleidung bleibt Eigentum des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 

3.2 
Die Angehörigen der Polizei sind für die ordnungsge-
mäße Aufbewahrung und sachgemäße Behandlung der 
ihnen zugewiesenen Dienstkleidung verantwortlich. Ver-
änderungen sind unzulässig. Pfl egeanleitungen sind zu 
beachten. 

3.3
Die Dienstkleidung ist grundsätzlich selbst zu pfl egen 
und zu reinigen. 

Nach außergewöhnlicher einsatzbedingter Verschmut-
zung kann die Reinigung auf Kosten des Landes erfol-
gen.

3.4
Über Instandsetzung oder Aussonderung von Dienstklei-
dung entscheidet grundsätzlich das Landesamt für Zent-
rale Polizeiliche Dienste. Dürfen Dienstkleidungsstücke 
selbstständig ausgesondert werden, ist eine unbefugte 
Nutzung zu verhindern. Der Verkauf dieser Dienstbe-
kleidungsstücke ist untersagt.

4
Tragen der Dienstkleidung im Ausland 

Über das Tragen von Dienstkleidung bei Veranstaltun-
gen im Ausland, bei denen eine Beteiligung in Dienst-
kleidung im dienstlichen Interesse ist, entscheiden die 
Polizeibehörden, bei Reisen in außereuropäische Länder 
das Ministerium für Inneres und Kommunales. 

Anlage 1

Anlage 1 a

I.
2057

Dienstkleidungsordnung der Polizei des 
Landes NRW

RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 
– 405 / 401 – 63.01.01

v. 21. 1. 2014

Ein professionelles Erscheinungsbild und Auftreten der 
Angehörigen der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen 
beeinfl usst das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit 
und unterstützt die polizeilichen Maßnahmen positiv.

1
Allgemeine Grundsätze 

1.1
Dienstkleidung i. S. d. Erlasses umfasst alle Kleidungs-
stücke, die den Angehörigen der Polizei des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom Dienstherrn unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt werden (z. B. Uniform, Einsatzschutz-
anzug). 

1.2
Angehörige der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen, 
die mit Dienstkleidung ausgestattet sind, haben diese 
entsprechend der Aufgabenzuweisung während des 
Dienstes zu tragen, sofern nachfolgend nichts anderes 
bestimmt wird.

1.3
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
tragen während des Dienstes Uniform, soweit nicht für 
die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben das Tragen von 
Zivilkleidung angeordnet oder zugelassen ist.

Wird Uniform getragen, ist ein einheitliches Erschei-
nungsbild in der Öffentlichkeit sicherzustellen. Die 
Oberbekleidung ist grundsätzlich geschlossen mit Amts-
abzeichen zu tragen. Teile der Uniform dürfen nicht in 
Kombination mit privater Oberbekleidung oder Kopfbe-
deckung getragen werden. 

Wird unter dem Uniformhemd ein Unterhemd oder T-
Shirt getragen, muss dies in der Farbe weiß und ohne 
Aufdruck bzw. Schriftzüge versehen sein. Das weiße 
Unterhemd/T-Shirt darf weder am Kragen noch unter 
dem Ärmel sichtbar sein.

Zulässige Kombinationsmöglichkeiten von Uniformklei-
dungstücken sind in der Anlage 2 dargestellt. 

1.4
Das Tragen der Dienstmütze ist für die Erkennbarkeit 
der Polizei im öffentlichen Raum und zur Unterschei-
dung zu anderen Uniformträgern von besonderer Bedeu-
tung.

Vom Tragen der Dienstmütze kann innerhalb von Gebäu-
den und polizeilichen Liegenschaften, in Fahrzeugen so-
wie aus einsatztaktischen Gründen abgewichen werden. 

Bei Dienstgängen oder Dienstreisen kann auf das Tragen 
der Uniform verzichtet werden, wenn Anlass, Wahl der 
Transportmittel oder ähnliches es gebieten.

1.5
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die überwiegend 
mit Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung befasst 
sind, verrichten Dienst in Zivilkleidung. Diese muss dem 
jeweiligen Anlass sowie den grundsätzlichen Anforde-
rungen der Eigensicherung genügen.

1.6
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, die sich im 
Vorbereitungs- dienst bzw. in der Ausbildung für den 
gehobenen Polizeivollzugdienst befi nden, tragen wäh-
rend der Dienstzeit im Unterricht an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen 
entsprechend anforderungsgerechte zivile Kleidung.

2

Regelungen zum Tragen der Dienstkleidung 
2.1
Art und Umfang der Dienstkleidung richten sich nach 
den Anlagen 1 und 1 a.

Anlage 2

Anlage 1 und 1 a



Ministerialblatt für das Land Nordrhein–Westfalen – Nr. 4 vom 6. Februar 2014 47

5
Tragen von Namensschildern, Uniformabzeichen und 
Orden 

5.1
Das Tragen von dienstlich vorgegebenen Namensschil-
dern unterstützt die bürgernahe Polizeiarbeit. 

An der Uniform ist das Tragen von dienstlich vorgegebe-
nen Namensschildern erwünscht, soweit nicht Besonder-
heiten (Gefährdungen, Auftragslage oder ähnliches) dem 
entgegenstehen. An Einsatzanzügen ist kein Namens-
schild zu tragen. 

5.2
Im Rahmen einer Auslandsverwendung sind das Natio-
nalitätenabzeichen (Deutschlandfl agge) über dem Lan-
deswappen NRW und die organisationstypischen Abzei-
chen (z. B. EU-, VN-Abzeichen) zu tragen. 

5.3
Das Tragen von Orden und Ehrenzeichen richtet sich 
nach dem Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen in 
der jeweils gültigen Fassung. 

Daneben ist das Tragen von Medaillen oder Ehrenzei-
chen, die von der Bundes- oder Landesregierung im 
Rahmen von Internationalen Polizeimissionen verliehen 
werden (z. B. Afghanistan-Spange) sowie das Tragen von 
Orden und Abzeichen von internationalen Mandatsträ-
gern zulässig.

Das Tragen von anderen Abzeichen (Pins oder Buttons) 
bedarf meiner vorherigen Genehmigung.

Für das Europäische Polizeileistungsabzeichen (EPLA), 
die Fliegerschwinge und die SE-Schwinge gilt die Ge-
nehmigung als erteilt.

Orden, Ehrenzeichen und sonstige Abzeichen dürfen nur 
an der Uniformjacke angebracht werden, sofern sie nicht 
im Design spezieller Einsatzbekleidung vorhanden sind.

5.4

Es ist zu gewährleisten, dass durch das Tragen von Na-
mensschildern, Uniformabzeichen, Orden und Ehrenzei-
chen die Uniform nicht beschädigt wird.

6

Abzeichen für die Polizei des Landes Nordrhein- 
Westfalen

6.1

Allgemeiner Dienstanzug

Am linken Ärmel der Oberbekleidung  wird das Landes-
wappen mit der Aufschrift „Polizei“ getragen. Dies gilt 
auch für sonstige Dienstkleidungsstücke, soweit Aufga-
benerledigung und Material dies zulassen. An der 
Dienstmütze ist ein silbern/oxidierter Polizeistern mit 
Landeswappen angebracht (Anlage 4). Darunter wird 
eine schwarz-rot-goldene Kokarde getragen.

Amtsabzeichen (Anlage 5 – 7), Mützenbänder 

Amtsbezeichnung Amtsabzeichen Mützenband

Polizeimeisterin 
Polizeimeister

2 blaue Sterne,  
20 mm

blaues Mützenband

Polizeiobermeisterin
Polizeiobermeister

3 blaue Sterne,
20 mm

blaues Mützenband

Polizeihauptmeisterin
Polizeihauptmeister

4 blaue Sterne,
20 mm

blaues Mützenband

Kommissaranwärterin
Kommissaranwärter

1 silberner Balken, 
8 mm

silbernes Mützenband

Polizeikommissarin*
Polizeikommissar*

1 silberner Stern,
20 mm

silbernes Mützenband

Polizeioberkommissarin*
Polizeioberkommissar*

2 silberne Sterne,
20 mm

silbernes Mützenband

Polizeihauptkommissarin* 
Polizeihauptkommissar*
(in der Besoldungsgruppe A 11)

3 silberne Sterne,
20 mm

silbernes Mützenband

Polizeihauptkommissarin*
Polizeihauptkommissar*
(in der Besoldungsgruppe A 12)

4 silberne Sterne,
20 mm

silbernes Mützenband

Erste Polizeihauptkommissarin*
Erster Polizeihauptkommissar*

5 silberne Sterne,
20 mm

silbernes Mützenband

Polizeirätin
Polizeirat

1 goldener Stern,
20 mm

goldenes Mützenband

Polizeioberrätin
Polizeioberrat

2 goldene Sterne,
20 mm

goldenes Mützenband

Polizeidirektorin
Polizeidirektor

3 goldene Sterne,
20 mm

goldenes Mützenband

Leitende Polizeidirektorin
Leitender Polizeidirektor

4 goldene Sterne,
20 mm

goldenes Mützenband

Leitende Polizeidirektorin
Leitender Polizeidirektor
(in der Besoldungsgruppe B 2)

goldener Eichenlaubkranz,
1 goldener Stern, 20 mm

goldenes Mützenband

Direktorin LOB
Direktor LOB

goldener Eichenlaubkranz,
2 goldene Sterne, 20 mm

goldenes Mützenband

Inspekteurin der Polizei
Inspekteur der Polizei

goldener Eichenlaubkranz,
3 goldene Sterne, 20 mm

goldenes Mützenband

*  Nach erfolgter Zulassung zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt III wird zusätzlich zu den Abzeichen des jeweiligen Amtes ein 
 goldener Querbalken (8 mm) an den Außenseiten der Amtsabzeichen getragen.

Anlage 4

Anlage 5 – 7
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6.2
Dienstanzug der Wasserschutzpolizei

Bei der Wasserschutzpolizei gelten abweichend von 
Nr. 6.1 folgende Regelungen:

–  An der Dienstmütze tragen Beamtinnen/Beamte eine 
goldfarbene Kordel; die Knöpfe sind goldfarben.

–  An der Dienstjacke werden an beiden Ärmeln fol-
gende Streifen aus goldfarbener Litze getragen:

Polizeimeisterin 
Polizeimeister

2 Streifen, 8 mm

Polizeiobermeisterin 
Polizeiobermeister

3 Streifen, 8 mm

Polizeihauptmeisterin 
Polizeihauptmeister

4 Streifen, 8 mm

Polizeikommissarin 
Polizeikommissar

1 Streifen, 16 mm

Polizeioberkommissarin 
Polizeioberkommissar

2 Streifen, 16 mm

Polizeihauptkommissarin (A 11) 
Polizeihauptkommissar (A 11)

2 Streifen, 16 mm dazwischen
1 Streifen, 8 mm

Polizeihauptkommissarin (A 12) 
Polizeihauptkommissar (A 12)

2 Streifen, 16 mm dazwischen 
2 Streifen, 8 mm

Erste Polizeihauptkommissarin 
Erster Polizeihauptkommissar

2 Streifen, 16 mm dazwischen
3 Streifen, 8 mm

Polizeirätin 
Polizeirat

3 Streifen, 16 mm

Polizeioberrätin 
Polizeioberrat

3 Streifen, 16 mm 
zwischen dem oberen und mittleren Streifen
1 Streifen, 8 mm

Polizeidirektorin 
Polizeidirektor

4 Streifen, 16 mm

–  Auf den Schulterklappen/Aufschiebeschlaufen wer-
den die Amtsabzeichen als Querstreifen getragen; 
statt 16 mm breite sind 12 mm breite Querstreifen zu 
tragen (Anlagen 8 – 10).

–  Die in 6.1 dargestellte zusätzlich Kennzeichnung 
nach erfolgter Zulassung zur Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt III entfällt.

6.3
Polizeibeamtinnen und -beamte, die eine Kriminalamts-
bezeichnung führen, verwenden beim Tragen der Uni-
form die unter 6.1 oder 6.2 dargestellten Amtsabzeichen 
analog.

6.4
Bei Einsätzen aus besonderem Anlass können Führungs-
kräfte gemäß Anlage 10 gekennzeichnet werden.

6.5
Regierungsbeschäftigte im Landespolizeiorchester tra-
gen an der Dienstmütze ein silberfarbenes Mützenband 
und auf Schulterklappen eine silberfarbene Lyra.

7
Nachstehende Erlasse werden hiermit aufgehoben:

–  RdErl. v. 8.4.2011 (MBl. NRW. S. 136)

–  Erl. v. 21.9.2011, 405 – 63.01.01 (n.v.)

–  Erl. v. 7.11.2011, 405 – 63.01.01 (n.v.)

Im Auftrag

Wolfgang D ü r e n

Anlage 8 – 10
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KRADFAHRER(INNEN) 4

1 Barett6 3 Unterwäsche, flammhemmend
2 Techn. Einsatzanzüge 4 T-Shirts  
1 Fleece-Shirt, flammhemmend 1 Pullover zusätzlich 1 Kradhelm, neongelb
2 Unterwäsche, flammhemmend 1 Technischer Einsatzanzug (nur VD) 1 Bergmütze, neongelb
5 T-Shirts  1 Paar Halbschuhe (auf Wunsch) 1 Kradschutzanzug
1 Paar Schnürstiefel 2 Paar Kradstiefel
1 Einsatzschutzanzug 2 Paar Kradhandschuhe (Sommer/Winter)
1 Satz KSA, leicht
1 Einsatzhandschuhe
2 Paar Socken, flammhemmend FAHRRADSTREIFEN 4

1 Schirmmütze, weiß1 oder blau2 spezielle Dienstkleidung
1 Strickmütze blau1

ALARMZUGANGEHÖRIGE 1 Kurzjacke1

2 Tuchjacken2 BEREITSCHAFTSPOLIZEI
1 Barett6 1 Parka / Anorak
2 Einsatzschutzanzüge 2 Cargo1- oder Uniformhosen2   1 Barett6

1 Satz KSA leicht 1 Windstoppereinsatz1  2 Einsatzschutzanzüge
2 Fleece-Shirts, flammhemmend 10 Hemden / Blusen blau 1 Satz KSA leicht
1 Paar Einsatzhandschuhe wahlweise langarm / kurzarm 2 Fleece-Shirts, flammhemmend
2 Paar Schnürstiefel 1 Hemd / Bluse weiß 1 Paar Einsatzhandschuhe
3 Unterwäsche, flammhemmend 2 Unterziehrolli 2 Paar Schnürstiefel
5 T-Shirts 2 Krawatte 3 Unterwäsche, flammhemmend
1 Techn. Einsatzanzug5 1 Pullover 5 T-Shirts
1 Kopfschutzhaube 1 Warnwetterschutzjacke 1 Paar Sportschuhe zusätzlich
2 Paar Socken, flammhemmend 1 Paar Schnürschuhe7 1 Techn. Einsatzanzug5

1 Paar Halbschuhe 1 Kopfschutzhaube
1 Paar Handschuhe 2 Paar Socken, flammhemmend

IN DER AUSBILDUNG 1 Dienstgürtel
3 Paar Aufschiebeschlaufen WASSERSCHUTZPOLIZEI 4

1 Barett6 1 Paar Schulterklappen blau2

1 Techn.Einsatzanzug 1 Trainingsanzug 1 Schirmmütze, weiß
3 T-Shirts 1 Paar Sportschuhe 1 Strickmütze blau1

1 Paar Sportschuhe 5 Paar Socken, schwarz 1 Tuchjacke, blau
1 ball. Unterziehschutzweste1 1 Parka, blau2

1 Bordjacke1

POLIZEIFLIEGERSTAFFEL 4 1 Bordanzug, blau1

2 Uniformhosen
spezielle Dienstkleidung OPTIONALE   KLEIDUNG 4 10 Hemden / Blusen (weiß)

"bedarfs- und funktionsabhängige Ausstattung" wahlweise langarm oder kurzarm
2 Unterziehrolli, blau

SPEZIALEINHEITEN 4 Schirmmütze, blau oder weiß 2 Krawatte (blau)
Socken, schwarz 1 Pullover, blau  (Wachdienst 2)

spezielle Dienstkleidung Wintermütze, blau 5 Paar Socken, schwarz
Unterwäsche, flammhemmend 1 Paar Schnürschuhe
Fleece-Shirt, flammhemmend 2 Paar Halbschuhe

 Techn. Einsatzanzug 1 Paar Handschuhe
POLIZEIARZT / SANITÄTER 4 Einsatzhandschuhe6 5 T-Shirts  

bei Einsätzen aus besonderem Anlass Körperschutzausstattung, leicht 1 Dienstgürtel
Einsatzschutzanzug 3 Paar Aufschiebeschlaufen

1 Barett6 Barett6 2 Paar Schulterklappen
1 Fleece-Shirt, flammhemmend  Socken, flammhemmend 1 Trainingsanzug
2 Paar Schnürstiefel 1 Paar Sportschuhe
2 Unterwäsche, flammhemmend
5 T-Shirts LANDESPOLIZEIORCHESTER 4

1 Techn. Einsatzanzug spezielle Dienstkleidung
1 Pullover 
1 Paar Handschuhe
1 Dienstgürtel
2 Aufschiebeschlaufen spezielle Dienstkleidung
5 Paar Socken, schwarz 
1 Einsatzhelm POLIZEIREITER(INNEN) 4
1 Rettungsdienstjacke

spezielle Dienstkleidung

1Nur PVB(innen) mit überwiegender Verwendung 
im Außendienst  (Zuordnung siehe Anlage 1a) oder 
in der Ausbildung

5Ang. Abt.-Führung, TEE, Führungsgruppen je 2
6nur i.V.m. techn. Einsatzanzug oder Einsatz-
schutzanzug
7Im Innendienst wahlw. Halbschuhe

Dienstkleidung für die Polizei NRW    -    Grund- und Funktionsausstattung

DIENSTHUNDFÜHRER(INNEN) 4

bei Einsätzen aus besonderem Anlass
VERSORGUNGSKRÄFTE 4

4Auf Kosten der Behörde

2Nur PVB(innen) mit überwiegender Verwendung  
im Innendienst (Zuordnung siehe Anlage 1a)
3wird nur auf Anordnung bei Einsätzen aus 
besonderem Anlass getragen.

AUßENDIENST
ohne

BP und SE

GRUNDAUSSTATTUNG

Stand : Januar 2014

Anlage 1
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Einteilung in 

Organisationseinheit Ausstattung

Behördenleitung 
Abteilungsleitung Polizei Innendienst
Leitungsstab Innendienst
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Innendienst

Direktion Zentrale Aufgaben (ZA)
Direktionsbüro Innendienst
Dezernat ZA 1 Innendienst
Dezernat ZA 2 Innendienst
Ausnahme: Einsatztrainer/in Außendienst
Dezernat ZA 3 Innendienst
PvB beim PÄD Innendienst

Abt. GS / Direktion GE / Einsatzdienststellen
L Direktion GE Innendienst
L FüSt GE Innendienst
SB DirB / Füst Innendienst
L PI Innendienst
Wachleiter Innendienst
DGL Außendienst
PI (Wachdienstgruppen / ET) Außendienst
BD (einschl. Leiter) Außendienst1

FLD / LSt Innendienst
Ständiger Stab Innendienst
Bereitschaftspolizei/Polizeisonderdienste Außendienst
Ausn.: Funktionsdienst inkl. Leiter/in sowie Hundertschaftführer/-in Innendienst
Ausn.: Abteilungsstab inkl. Führer-/in Innendienst
Spezialeinheiten Innendienst

Direktion V / Verkehrsdienststellen
L Direktion V Innendienst
L FüSt V Innendienst
SB DirB / Füst Innendienst
L VI Innendienst
VD Außendienst
VK Innendienst2

Ausnahme VU-Aufnahme Außendienst
Verkehrssicherheitsberater Außendienst
VU-Präv./Opferschutz Innendienst

1zusätzliche Ausstattung "Innendienst"
2zusätzliche Ausstattung "Außendienst"

Ausstattungsübersicht nach Organisationseinheiten zur 
Dienstbekleidungsausstattung

a) Funktionen, die überwiegende Anteile ihrer Arbeitszeit im Außendienst versehen

b) Funktionen, die überwiegende Anteile ihrer Arbeitszeit im Innendienst versehen

Stand: November 2013

Anlage 1 a
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 Polizeistern an der Dienstmütze 
 
 
   

Allgemeine Abzeichen 
 

Mittlerer Dienst 
 

 

Polizeimeisterin 
Polizeimeister 

 

Polizeiobermeisterin 
Polizeiobermeister 

 

Polizeihauptmeisterin 
Polizeihauptmeister 

 

Anlage 3

Anlage 4
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Gehobener Dienst 
 

 
 
 

Kommissaranwärterin 
Kommissaranwärter 

 
 
 
 

Polizei-/Kriminalkommissarin 
Polizei-/Kriminalkommissar 

 
 
 
 
 

Polizei-/Kriminaloberkommissarin 
Polizei-/Kriminaloberkommissar 

 
 
 
 
 

Polizei-/Kriminalhauptkommissarin 
Polizei-/Kriminalhauptkommissar 

 

 
 
 
 

Polizei-/Kriminalhauptkommissarin (A 12) 
Polizei-/Kriminalhauptkommissar (A 12) 

 

 
 
 
 

Erste Polizei-/Kriminalhauptkommissarin 
Erster Polizei-/Kriminalhauptkommissar 

Anlage 5
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Höherer Dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Polizei-/Kriminalrätin  
Polizei-/Kriminalrat 
 
 
 
 
 

Polizei-/Kriminaloberrätin  
Polizei-/Kriminaloberrat 
 
 
 
 
 

Polizei-/Kriminaldirektorin 
Polizei-/Kriminaldirektor 

 
 
 
 
 

Leitende Polizei-/Kriminaldirektorin 
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor 

 
 
 
 

Leitende Polizei-/Kriminaldirektorin (B 2) 
Leitender Polizei-/Kriminaldirektor (B 2) 

 

 
 

 

 

Direktorin / Direktor einer LOB 
 

 

Inspekteurin der Polizei 
Inspekteur der Polizei 
Landeskriminaldirektorin 
Landeskriminaldirektor 

Anlage 6
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Mittlerer Dienst 
- Wasserschutzpolizei - 

 

Polizeimeisterin 
Polizeimeister 

Polizeiobermeisterin 
Polizeiobermeister 

Polizeihauptmeisterin 
Polizeihauptmeister 

Anlage 7
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Gehobener Dienst 

- Wasserschutzpolizei - 
 
        

Polizeikommissarin 
Polizeikommissar 

Polizeioberkommissarin 
Polizeioberkommissar 

Polizeihauptkommissarin 
Polizeihauptkommissar 

Polizeihauptkommissarin (A 12) 
Polizeihauptkommissar (A 12) 

Erste Polizeihauptkommissarin 
Erster Polizeihauptkommissar 

Anlage 8
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Höherer Dienst 
- Wasserschutzpolizei - 

 

Polizeirätin 
Polizeirat 
 

Polizeioberrätin 
Polizeioberrat 
 

Polizeidirektorin 
Polizeidirektor 
 

Anlage 9
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Einheitliche Kennzeichnung der Führungskräfte der 
Polizei beim Einsatz aus besonderem Anlass 

 
 
 
Beim Tragen des Einsatzanzuges anlässlich von Einsätzen aus besonderem 
Anlass werden Führungskräfte wie folgt gekennzeichnet: 
 

Führungsfunktionen Form Größe 
 

Gruppenführerin  2,5 cm 
Gruppenführer 

 
Zugführerin  2,5 cm 
Zugführer 

 
Hundertschaftsführerin 2 cm x 4 cm 
Hundertschaftsführer 

 
Abteilungsführerin 2 cm x 4 cm 
Abteilungsführer 

 

 
 
 
 
 
 Farbe der Kennzeichnung Dem Einsatzanzug und Landeswappen  
                                                                farblich angepasst 
 
 
 

Anbringung der Kennzeichnung 
 

Schutzhelm auf der Rückseite in Reflexfolie 
 

Einsatzanzug  auf dem rechten Ärmel der Jacke in Höhe 
des Ärmelabzeichens aus waschbarem Stoff 
als Klettverschluss 

Anlage 10

– MBl. NRW. 2014 S. 46
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21220

Änderung der Satzung 
der Westfälisch-Lippischen Ärzteversorgung

vom 30. November 2013

Die Kammerversammlung der Ärztekammer Westfalen-
Lippe hat in ihrer Sitzung am 30. November 2013 fol-
gende Änderung der Satzung der Westfälisch-Lippi-
schen Ärzteversorgung vom 29. September 2001 (SMBL. 
NRW. 21220), zuletzt geändert durch Beschluss der 
Kammerversammlung vom 23. Juni 2012 (MBL. NRW. 
2012 S. 581), beschlossen, die durch Erlass des Finanz-
ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
18.12.2013 –Vers. 35-00-1 U 24 III B 4 – genehmigt wor-
den ist:

I.
§ 41 wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Satz  1 fi ndet keine Anwendung, wenn nach dem 
31.10.2012 eine neue sozialversicherungspfl ichtige ärztli-
che Tätigkeit im Bereich der Ärztekammer Westfalen-
Lippe ausgeübt wird und Versorgungsanwartschaften 
bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- 
oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe beste-
hen.“

2. In Absatz 6 wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.“

II.
Diese Satzungsänderung tritt am 1. Januar 2014 in 
Kraft.

Genehmigt: Vers. 35-00-1 U 24 III B 4

Düsseldorf, 18. Dezember 2013

Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

S t u c k e

Ausgefertigt am

Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit ausge-
fertigt und wird im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt gegeben.

Münster, den 14. 1. 2014

Präsident der
Ärztekammer Westfalen-Lippe

Dr. med. Theodor W i n d h o r s t

– MBl. NRW. 2014 S. 59

2370

Wohnraumförderungsbestimmungen
(WFB)

RdErl. d. Ministeriums für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr – IV.2-2010-02/14 – 

v. 23. 1. 2014

Der RdErl. des Ministeriums für Bauen und Verkehr 
vom  26.1.2006 (MBl. NRW. S.  116), zuletzt geändert 
durch RdErl. vom 21.2.2013 (MBl. NRW. S. 99), wird wie 
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:

   „Darlehen für Standortaufbereitung und woh-
nungswirtschaftliche Quartiersmaßnahmen“

 b)  Nummer 7.5 wird wie folgt neu gefasst:

   „Darlehen für Standortaufbereitung und woh-
nungswirtschaftliche Quartiersmaßnahmen“

 c)  Nach Nummer  7.5 wird folgende neue Num-
mer 7.6 eingefügt:

   „7.6 Tilgungsnachlass“

 d)  Anlage 1 Nummer 1.5 wird wie folgt neu gefasst:

  „(nicht besetzt)“

2. Nummer 2.1.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 Buchstabe c) werden das Wort „Beset-
zungsrechten“ durch das Wort „Benennungs-
rechten“ ersetzt und nach dem Wort „Ersatzwoh-
nungen“ die Wörter „(mittelbare Belegung)“ 
eingefügt. 

 b)  Die Sätze 5 bis 8 werden gestrichen.

3.  Nach Nummer  2.1.1 wird folgende neue Num-
mer 2.1.2 eingefügt:

  „2.1.2
Gemeinschaftsräume und Räume zur Verbesserung 
der wohnungsnahen sozialen Infrastruktur

 a)  Bei der Förderung von Mietwohnraum in Wohn-
gebäuden oder Wirtschaftseinheiten mit mehr als 
zehn Mietwohnungen können Gemeinschafts-
räume gefördert werden, die der ausschließlichen 
Nutzung durch die Mieter vorbehalten sind.

 b)  Unabhängig von oder im Zusammenhang mit der 
Förderung von Mietwohnraum können bei Vor-
lage eines Nutzungskonzepts Räume zum Zwecke 
der Verbesserung der wohnungsnahen sozialen 
Infrastruktur gefördert werden, die zur Nutzung 
durch die Bewohner des Quartiers, einen gemein-
nützigen Verein, eine gemeinnützige Gesell-
schaft, kirchliche oder kommunale Einrichtun-
gen bestimmt sind. Das Nutzungskonzept sowie 
das Nähere zu den Förderkonditionen und Rege-
lungen zur Sicherung der Zweckbestimmung 
sind mit dem für das Wohnungswesen zuständi-
gen Ministerium abzustimmen und zum Bestand-
teil der Förderzusage zu machen.

  Die Räume müssen in eine oder mehrere Wohnungen 
umwandelbar sein, die nach Umwandlung wie für 
Begünstigte der Einkommensgruppe B geförderte 
Mietwohnungen zu nutzen sind. Räume, die auf-
grund anderer Förderprogramme förderfähig oder 
zur gewerblichen Nutzung vorgesehen sind, werden 
nicht gefördert.“

4.  Die bisherige Nummer 2.1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2.1.2 wird zu Nummer 2.1.3.

 b)  Satz  1 erster Halbsatz  wird bis zum Buchsta-
ben a) wie folgt neu gefasst:

   „Als Neuschaffung im Sinne der Nummern 2.1.1 
und 2.1.2 gelten Baumaßnahmen, durch die Miet-
wohnungen, Gemeinschaftsräume und Räume 
zur Verbesserung der wohnungsnahen sozialen 
Infrastruktur“.
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5. Nummer 2.3.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden das Wort „Besetzungsrecht“ 
durch das Wort „Benennungsrecht“ ersetzt und 
vor den Wörtern „für Begünstigte“ die Angabe 
„(§  29 Nummer  6 Satz  2 WFNG NRW)“ einge-
fügt.

 b)  In den Sätzen 3 und 4 wird das Wort „Beset-
zungsrechts“ durch das Wort „Benennungs-
rechts“ ersetzt.

 c)  In Satz 5 wird das Wort „Besetzungsrecht“ durch 
das Wort „Benennungsrecht“ ersetzt.

6.  Nummer 2.4.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Tabelle wie folgt gefasst:

1 2 3
Gemeinden 
mit Miet-

niveau 

Einkommens-
gruppe A

Einkommens-
gruppe B

M 1 4,25 Euro 5,35 Euro
M 2 4,65 Euro 5,75 Euro
M 3 5,25 Euro 6,10 Euro
M 4 5,75 Euro 6,65 Euro

 b)  In Satz  3 wird der Satzteil „Folgende Abwei-
chungen von Satz 1 sind zu beachten:“ gestrichen 
und nach dem Wort „darf“ werden die Wörter 
„abweichend von Satz 1“ eingefügt.

 c)  Nach Satz  3 wird folgender neuer Satz  4 einge-
fügt:

   „Bei der Berechnung der zulässigen Miete sind 
die tatsächlichen, höchstens jedoch die in Num-
mer 1.4.1 Sätzen 7 und 8 der Anlage 1 genannten 
Wohnfl ächen zugrunde zu legen.“

 d)  Der neue Satz 9 wird wie folgt neu gefasst: „Für 
Gemeinschaftsräume nach Nummer  2.1.2 Buch-
stabe  a) darf mit den Mietern von geförderten 
Wohnungen ein monatliches Entgelt vereinbart 
und mit der Miete gekoppelt werden.“

 e)  Nach dem neuen Satz  9 wird folgender neuer 
Satz 10 eingefügt: 

   „Bei der Ermittlung der Höhe des Entgelts sind 
gegebenenfalls im Gebäude oder der Wirtschafts-
einheit vorhandene freifi nanzierte Wohnungen 
mit einzuberechnen.“

 f)  Der neue Satz 12 wird gestrichen.

7.  In Nummer  2.4.2 Satz  3 wird die Angabe „(Num-
mer 2.4.1 Satz 4)“ durch die Angabe „(Nummer 2.4.1 
Satz 5)“ ersetzt.

8.  Nummer 2.4.3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird das Satzschlusszeichen durch ein 
Komma ersetzt und folgende Wörter eingefügt:

   „wenn bei Erteilung der Förderzusage ein schlüs-
siges Konzept mit Kostenschätzung für die ange-
botenen Leistungen vorliegt.“ 

 b)  In Satz 3 werden die Wörter „Genehmigung des 
für das Wohnungswesen zuständigen Ministeri-
ums“ durch die Wörter „Abstimmung mit der 
fachlich zuständigen Stelle (z. B. dem Träger der 
Kosten der Unterkunft oder der Heimaufsicht)“ 
ersetzt.

9.  Nummer 2.4.4 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach dem Wort „darf“ werden die Worte „gegen 
nachvollziehbare Aufstellung der voraussichtli-
chen Anschaffungskosten“ eingefügt.

 b)  Die Angabe „20  Euro“ wird durch die Angabe 
„40 Euro“ ersetzt. 

10.  Nummer 2.5.1.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „Nummer 2.1.2“ durch 
die Angabe „Nummer 2.1.3“ ersetzt.

 b)  Die Tabelle wird wie folgt neu gefasst:

1 2 3
Gemeinden 
mit Miet-

niveau

Einkommens-
gruppe A

Einkommens-
gruppe B

M 1 1 100 Euro 500 Euro
M 2 1 300 Euro 650 Euro
M 3 1 500 Euro 900 Euro
M 4 1 650 Euro 1 100 Euro

 c)  Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

   „Werden im Zusammenhang mit der Förderung 
von Mietwohnungen Gemeinschaftsräume oder 
Räume zur Verbesserung der wohnungsnahen so-
zialen Infrastruktur neu geschaffen, wird eine 
Grundpauschale gemäß Spalte 3 der Tabelle ge-
währt.“

11.  Nummer 2.5.1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „Nummer 2.1.2“ durch 
die Angabe „Nummer 2.1.3“ ersetzt.

 b)  Die Tabelle wird wie folgt neu gefasst:

1 2 3
Gemeinden 
mit Miet-

niveau

Einkommens-
gruppe A

Einkommens-
gruppe B

M 1 825 Euro 375 Euro
M 2 975 Euro 490 Euro
M 3 1 125 Euro 675 Euro
M 4 1 240 Euro 825 Euro

12.  In Nummer 2.5.2.1 wird der letzte Satz gestrichen.

13.  In Nummer 2.5.2.5 werden die Wörter „in Gemein-
den des Mietniveaus M 4“ gestrichen.

14.  Nummer 2.5.2.6 wird wie folgt neu gefasst:

  „Für Mietwohnungen mit Passivhausstandard 
(Nummer 1.7 Satz 2 Anlage 1) wird ein Zusatzdarle-
hen in Höhe von 100 Euro pro Quadratmeter förder-
fähiger Wohnfl äche gewährt.“

15.  In Nummer 2.5.3 Satz 1 werden die Angabe „Num-
mer  2.1.2“ durch die Angabe „Nummer  2.1.3“ und 
die Angabe „550  Euro“ durch die Angabe 
„600 Euro“ ersetzt. 

16.  Nummer  2.5.4 wird gestrichen und Nummer  2.5.5 
wird zu Nummer 2.5.4.

17.  Die neue Nummer 2.5.4 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „Bei der Berechnung des wohnfl ächenbezogenen 
Baudarlehens sind die tatsächlichen, höchstens 
jedoch die in Nummer  1.4.1 Sätzen 7 und 8 der 
Anlage  1 genannten Wohnfl ächen zuzüglich der 
nach Nummer 1.4.2 Anlage 1 genehmigten Wohn-
fl ächenüberschreitungen zugrunde zu legen.“

 b)  In Satz 4 wird die Angabe „Nummer 2.1.2“ durch 
die Angabe „Nummer 2.1.3“ ersetzt.

18.  In Nummer  2.7.3 Satz  5 werden nach dem Wort 
„Verein“ das Wort „oder“ durch die Wörter „ , eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder einen“ er-
setzt. 

19.  Nummer 2.7.4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird die Angabe „Nummer  2.5.2.1 bis 
2.5.2.4, 2.5.3“ durch die Angabe „Nummern 
2.5.2.1 bis 2.5.2.4, 2.5.2.6, 2.5.3“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 wird die Angabe „Nummer  2.5.2.2 bis 
2.5.2.4, 2.5.3“ durch die Angabe „Nummern 
2.5.2.2 bis 2.5.2.4, 2.5.2.6, 2.5.3“ ersetzt.
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20.  In Nummer  2.8 wird folgender neuer Satz  2 einge-
fügt:

  „Die Gewährung eines Tilgungsnachlasses richtet 
sich nach Nummer 7.6.“

21.  Nummer 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 4, Nummer 4.1 und Nummer 4.2 werden 
wie folgt neu gefasst:

   „4
Darlehen für Standortaufbereitung und woh-
nungswirtschaftliche Quartiersmaßnahmen

   4.1
Fördervoraussetzungen

   Ziel ist es, Brachfl ächen, die den Standortquali-
täten der Nummer  1.1.2 Anlage  1 entsprechen, 
für Zwecke der sozialen Wohnraumförderung 
nutzbar zu machen sowie wohnungswirtschaftli-
che Maßnahmen im Zusammenhang mit Quar-
tiersentwicklung oder der Umstrukturierung 
hoch verdichteter Wohnsiedlungen der 1960er 
und 1970er Jahre zu unterstützen. Auf den für 
Zwecke des Wohnungsbaus hergerichteten 
Brachfl ächen oder mit Quartierskonzepten ent-
wickelten Flächen sind geförderte Mietwohnun-
gen, geförderte Wohnheimplätze, geförderte Pfl e-
gewohnplätze oder Eigentumsmaßnahmen, die 
zur Selbstnutzung für die Zielgruppe der sozia-
len Wohnraumförderung geeignet und bestimmt 
sind, zu schaffen.

   4.2
Fördergegenstand

   Gefördert werden folgende Maßnahmen:

  a)  Untersuchungen zur Gefährdungsabschät-
zung, zum standortbedingten Lärmschutz 
oder zu Gründungsmaßnahmen, sowie zur Er-
stellung von Quartierskonzepten (z. B. erfor-
derliche externe sozialplanerische Vorunter-
suchungen, Bewohnerbeteiligungen, 
Befragungen),

  b)  Sicherungsmaßnahmen (z.  B. Schutz von be-
stehenden Bauwerken, Bauteilen, Versor-
gungsleitungen), 

  c)  Beseitigung umweltgefährdender Stoffe (z. B. 
Beseitigen von Kampfmitteln und anderen 
gefährlichen Stoffen), 

  d)  Beseitigung von Stoffen, die die Wohnnut-
zung beeinträchtigen (Sanieren belasteter 
oder kontaminierter Böden), 

  e)  Abbrucharbeiten (Abbruch aufstehender 
Bausubstanz, Beseitigung von Fundamenten, 
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Ver-
kehrsanlagen), 

  f)  Maßnahmen auf dem Grundstück außerhalb 
des Baukörpers für erhöhten, standortbeding-
ten Lärmschutz, soweit dies zur Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Standortqualitäten 
gemäß Nummer  1.1.2 Buchstabe a) Anlage  1 
erforderlich ist (z. B. Lärmschutzwände), 

  g)  standortbedingte Mehrkosten für Gründungs-
maßnahmen (z. B. Abstützen von Nachbarbe-
bauung oder zusätzliche Baumaßnahmen bei 
topografi schen Besonderheiten) oder Hoch-
wasserschutzmaßnahmen.“ 

 b)  Die Nummern 4.2.1 und 4.2.2 entfallen.

22.  Nummer 4.3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden vor dem Wort „Kostenvoran-
schlägen“ die Wörter „Rechnungen oder“ einge-
fügt. 

 b)  In Satz 3 werden die Wörter „das Herrichten der 
Brachfl äche oder für die Umstrukturierung der 
Siedlung“ durch die Wörter „die Standortaufbe-
reitung oder die wohnungswirtschaftlichen 
Quartiersmaßnahmen“ ersetzt.

23.  Nummer 4.4.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „Nummern 4.2.1 und 
4.2.2“ durch die Angabe „Nummer 4.2“ ersetzt.

 b)  Nach Satz  1 wird folgender neuer Satz  2 einge-
fügt:

   „Für Untersuchungen zur Erstellung eines Quar-
tierskonzepts kann der Höchstbetrag nach Satz 1 
um bis zu 1.000 Euro pro geförderte Wohneinheit 
erhöht werden.“

24.  Nummer 4.4.2 wird wie folgt neu gefasst:

  „Das Darlehen wird nur im Zusammenhang mit der 
Förderung nach Nummern 2 und 3, nach den Stu-
dentenwohnheimbestimmungen (SWB) oder nach 
den Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum 
für Menschen mit Behinderungen (BWB) gewährt.“

25.  Nummer 4.4.3 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

   „Beim Neubau von Eigentumsmaßnahmen für 
die Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung 
wird das Darlehen der Eigentümerin oder dem 
Eigentümer des Grundstücks gewährt.“

 b)  In Satz  2 werden die Wörter „zur Aufbereitung 
der Brachfl äche“ gestrichen und die Wörter „die 
aufbereitete Fläche“ durch die Wörter „das För-
dergrundstück“ ersetzt.

 c)  In Satz 4 wird das Wort „Brachfl ächendarlehen“ 
durch das Wort „Darlehen“ ersetzt. 

26.  In Nummer  4.5 Satz  1 werden nach dem Wort 
„Grundstücks“ die Wörter „bzw. für Untersuchungs-
maßnahmen zur Erstellung des Quartierskonzepts“ 
eingefügt.

27.  In Nummer 4.7 Satz 2 wird die Angabe „Nummern 
4.2.1 und 4.2.2“ durch die Angabe „Nummer 4.2“ er-
setzt.

28.  In Nummer  5.1.2 Satz  2 wird die Angabe „Num-
mer 2.1.2 Satz 2“ durch die Angabe „Nummer 2.1.3 
Satz 2“ ersetzt.

29.  Nummer 5.4.1 wird wie folgt geändert:

  Die Tabelle wird wie folgt gefasst:

Gemeinden der 
 Kostenkategorie Grundpauschale in Euro

K 1 43 000
K 2 63 000
K 3 73 000

30.  Nach Nummer  5.6.2 wird folgende neue Num-
mer 5.6.3 angefügt:

  „Bei der Förderung des Erwerbs von vorhandenem 
zur Selbstnutzung bestimmtem Wohneigentum nach 
Nummer  5.1.4 (Kombimodell) gilt das Verbot des 
vorzeitigen Vorhabenbeginns nach Nummer 1.4 aus-
schließlich für den Erwerb des Förderobjekts. Die 
Maßnahmen zum Zweck der energetischen Verbes-
serung und anderen Wohnwertverbesserungen wer-
den von dem Verbot nicht erfasst.“

31.  In Nummer 5.7 Satz 4 wird nach dem Wort „verblei-
ben“ das Wort „(Mindestrückbehalt)“ eingefügt und 
die Angabe „755“ durch die Angabe „770“, die An-
gabe „975“ durch die Angabe „990“ und die Angabe 
„245“ durch die Angabe „250“ ersetzt.

32.  In Nummer 6.1 Buchstabe b) werden nach dem Wort 
„Hebeanlage“ die Wörter „sowie besondere 
Haustechnik/-elektronik“ eingefügt.

33.  In Nummer 6.2 Satz 1 Buchstabe a) werden die An-
gabe „20.000“ durch die Angabe „40.000“ und in 
Buchstabe b) die Angabe „10.000“ durch die Angabe 
„20.000“ ersetzt.

34.  In Nummer 7.1 werden die letzten fünf Sätze gestri-
chen.
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35.  Nummer 7.5 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Brachfl ächen-
darlehen“ durch die Wörter „Darlehen für 
Standortaufbereitung und wohnungswirtschaft-
liche Quartiersmaßnahmen“ ersetzt.

 b)  In Satz 1 wird das Wort „Brachfl ächendarlehen“ 
durch die Wörter „Darlehen nach Nummer 4 für 
die Standortaufbereitung oder wohnungswirt-
schaftliche Quartiersmaßnahmen“ ersetzt.

 c)  In den Sätzen  2 und 4 wird jeweils das Wort 
„Brachfl ächendarlehen“ durch das Wort „Darle-
hen“ ersetzt.

 d)  In Satz 6 wird das Wort „Brachfl ächendarlehens“ 
durch das Wort „Darlehens“ ersetzt.

36.  Nach Nummer 7.5 wird folgende neue Nummer 7.6 
eingefügt:

  „7.6
Tilgungsnachlass

  Für folgende Darlehen kann auf Antrag ein anteili-
ger Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) gewährt 
werden:

 a)  In Gemeinden des Mietniveaus M 4 wird bei der 
Förderung ein Tilgungsnachlass bis zur Höhe von 
10  v. H. der sich auf die Grundpauschale nach 
Nummer  2.5.1.1 und 2.5.1.2 beziehenden Darle-
henssumme gewährt. Werden Mietwohnungen im 
Rahmen der Komplettförderung errichtet, wird 
ein Tilgungsnachlass bis zur Höhe von 10  v. H. 
der sich nach Nummer  2.8 in Verbindung mit 
Nummer  4.5 ermittelten Darlehenssumme ge-
währt.

 b)  In allen Mietniveaus wird für anerkannte Zusatz-
darlehen nach Nummern 2.5.2 und 2.5.3 sowie 
bei Darlehen nach Nummer  4.4 ein Tilgungs-
nachlass bis zu 50 v. H. gewährt.

  Für das gewährte Darlehen (inklusive anteiligem 
Tilgungsnachlass) ist ein einmaliger Verwaltungs-
kostenbeitrag von 0,4 v. H. zu zahlen. Der Tilgungs-
nachlass wird bei Leistungsbeginn vom gewährten 
Darlehen abgesetzt. Die festgelegten Zins- und Til-
gungsleistungen sowie der laufende Verwaltungs-
kostenbeitrag von 0,5 v. H. werden vom reduzierten 
Darlehen erhoben. Der Antrag auf Gewährung eines 
Tilgungsnachlasses ist zusammen mit dem Antrag 
auf Gewährung der Fördermittel zu stellen.“

37.  In Nummer 8.1 Satz 2 Buchstabe c) werden nach 
dem Wort „übersteigt“ die Wörter „oder bei einer 
Förderung nach Nummer 6, die nicht in Zusammen-
hang mit einer anderen Förderung gewährt wird,“ 
eingefügt.

38.  In Nummer  10.1 wird die Angabe „21.  Februar 
2013“ durch die Angabe „23. Januar 2014“ ersetzt.

39.  Nummer 10.2 wird wie folgt neu gefasst:

  „Für im Jahr 2013 geförderte Mietwohnungen, mit 
deren Ausführung noch nicht begonnen wurde, kön-
nen auf Antrag die nach Nummer  2.4.1 geltenden 
Bewilligungsmieten zugelassen werden, sofern dem 
keine Interessen der Kommune entgegenstehen. 

  Für noch nicht bewilligte Anträge auf Förderung 
von Eigentumsmaßnahmen, die in der Zeit vom 
21. Februar 2013 bis einschließlich 22. Januar 2014 
gestellt worden sind, können wahlweise auch die 
Wohnraumförderungsbestimmungen in der Fassung 
vom 26.  Januar 2006, zuletzt geändert am 21.  Feb-
ruar 2013, angewendet werden.“

40.  In Anlage 1 Nummer 1.2.1 Satz 5 werden nach dem 
Wort „Treppen“ die Wörter „außerhalb der Woh-
nungen“ eingefügt.

41.  In Anlage 1 wird Nummer 1.3.4.3 wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 werden die Wörter „die gleiche Anzahl 
an Wohnräumen“ durch die Wörter „eine ver-
gleichbare Wohnfl äche“ ersetzt. 

 b)  In Satz  4 werden die Wörter „Anzahl an Räu-
men“ durch „Quadratmeterzahl bei der Wohn-
fl äche“ ersetzt. 

42.  In Anlage  1 Nummer  1.3.4.4 Satz  1 wird das Wort 
„Besetzungsrechtes“ durch das Wort „Benennungs-
rechts“ ersetzt.

43.  In Anlage 1 wird Nummer 1.3.4.5 wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 werden die Zahl „24“ durch die Zahl 
„48“, die Wörter „der Antragstellung“ durch die 
Wörter „Erteilung der Förderzusage“ und das 
Wort „Besetzungsrechts“ durch das Wort „Be-
nennungsrechts“ ersetzt. 

 b)  Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

   „Sofern das Benennungsrecht an den Ersatzwoh-
nungen nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 ein-
geräumt wird, kann die Förderzusage widerrufen 
oder der Darlehensvertrag gekündigt werden 
(Nummer 1.5.4 der Anlage 2).“

44.  In Anlage  1 Nummer  1.3.5 wird das Wort „Die“ 
durch die Wörter „Gemeinschaftsräume und die“ er-
setzt. 

45.  In Anlage  1 Nummer  1.4.1 wird folgender neuer 
Satz 5 eingefügt:

  „Appartements für Studierende mit weniger als 35 
Quadratmetern Wohnfl äche müssen bei Bedarf mit 
einer anderen Wohnung zusammenlegbar sein.“

46.  In Anlage 1 wird Nummer 1.4.2 Satz 1 wie folgt neu 
gefasst:

  „Sofern es aus planerischen Gründen zweckmäßig 
ist, kann die Bewilligungsbehörde eine Überschrei-
tung der Wohnfl ächenobergrenzen gemäß Num-
mer 1.4.1 Sätze 7 und 8 im Neubau um bis zu 5 Qua-
dratmeter und im Bestand auch darüber hinaus 
zulassen.“

47.  In Anlage 1 wird Nummer 1.4.6 wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden vor dem Wort 
„Räume“ die Wörter „Gemeinschaftsräume und“ 
eingefügt.

 b)  In Satz  1 werden vor dem Wort „Räumen“ die 
Wörter „Gemeinschaftsräumen und“ eingefügt.

48.  In Anlage  1 Nummer  1.5 wird der Text nach der 
Gliederungsziffer durch die Angabe „(nicht be-
setzt)“ ersetzt.

49.  In Anlage 1 wird Nummer 1.7 wie folgt neu gefasst:

  „1.7
Energetischer Standard

  Bei der erstmaligen Schaffung von Mietwohnungen 
in einem neuen selbständigen Gebäude oder durch 
Erweiterung eines Gebäudes (Aufstockung oder An-
bau) und der Neuschaffung von Mietwohnungen im 
Bestand ist die Energieeinsparverordnung vom 
24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519) in der jeweils gelten-
den Fassung einzuhalten.

  Der Passivhausstandard im Sinne von Nummer 2.4.1 
Satz 5 gilt als erfüllt, wenn das Gebäude einen Jah-
res-Primärenergiebedarf von nicht mehr als 40 kWh 
pro Quadratmeter Gebäudenutzfl äche und einen 
Jahres-Heizwärmebedarf von höchstens 15 kWh pro 
Quadratmeter Wohnfl äche hat und eine Luftwech-
selrate von 0,6 pro Stunde bei einer Druckdifferenz 
von 50 Pascal (n50 < 0,6/h) nicht überschritten wird. 

  Der Jahres-Primärenergiebedarf und Jahres-Heiz-
wärmebedarf von Passivhäusern sind bei Antrag-
stellung durch einen Sachverständigen nach dem 
Passivhausprojektierungspaket (PHPP) in der Fas-
sung 2007 oder neuer nachzuweisen. Die Einhaltung 
der zulässigen Luftwechselrate ist nach Fertigstel-
lung mittels einer Luftdichtigkeitsprüfung (Blower-
door-Test) nachzuweisen.

  Sätze 1 bis 3 gelten auch für Wohnheime und Pfl ege-
wohnplätze.“
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den europäischen Rechtstexten gebrauchte Terminus der 
„Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen In-
teresse“ ist zwar nicht identisch mit dem deutschen 
Rechtsbegriff der „Daseinsvorsorge“ erfasst aber weit-
gehend die Daseinsvorsorgetätigkeiten.

Die Rechtsprechung des EuGH (Rechtssache Altmark 
vom 24.07.2003 – RS. C-280/00) und der Beschluss der 
Kommission vom 20. Dezember 2011 (2012/21/EU; sog. 
Freistellungsbeschluss) erfordern es, dass die Kom-
munen ihre Beziehungen zu allen Empfängern von Aus-
gleichszahlungen auf die Vereinbarkeit mit dem europä-
ischen Beihilferecht überprüfen und, soweit notwendig, 
Anpassungen vornehmen.

Der Freistellungsbeschluss ist ein Bestandteil des vier-
teiligen sog. „Almunia-Pakets“. Im Rahmen einer Evalu-
ierung und Novellierung des europäischen Beihilferechts 
ersetzt das „Almunia-Paket“ die zuvor geltenden Rege-
lungen des sog. „Monti-Pakets“. Für diesen Erlass und 
für den kommunalen Raum ist dabei der auch als Frei-
stellungsbeschluss bezeichnete „Beschluss der Kommis-
sion vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von 
Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form 
von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unter-
nehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut 
sind“ (ABl. EU vom 11.01.2012; Nr. L 7/3; in Kraft ge-
treten am 31.01.2012) von besonderer Bedeutung. Der 
Freistellungsbeschluss ersetzt die Freistellungsentschei-
dung des „Monti-Pakets“.

Nach den einschlägigen Vorgaben des EuGH und des 
Freistellungsbeschlusses müssen Unternehmen, die 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse erbringen, nach Artikel 4 des Freistellungsbe-
schlusses mit der Erbringung dieser Dienstleistung be-
traut werden (Betrauungsakt). Bei neuen Betrauungen 
unter der Geltung des „Almunia-Pakets“ darf die Be-
trauung, außer in den Fällen, in denen eine erhebliche 
Investition des Dienstleistungserbringers erforderlich 
ist, gemäß Art.  2 Absatz  2 des Freistellungsbeschlusses 
einen Zeitraum von zehn Jahren nicht übersteigen. Nach 
dem Freistellungsbeschluss sind im Betrauungsakt u. a. 
die Parameter, anhand derer der Ausgleich berechnet 
wird, festzulegen und durch regelmäßige Kontrollen 
Überkompensationen zu vermeiden. Diese Verpfl ichtung 
bezieht sich auf Unternehmen im Sinne des europäi-
schen Beihilferechts, zu denen nicht nur die in einer 
Rechtsform des privaten Rechts geführten Betriebe, son-
dern auch die in einer Rechtsform des öffentlichen 
Rechts geführten Betriebe (Eigenbetriebe, Regiebetriebe, 
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Anstalten nach 
§ 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen – GO NRW – und gemeinsame Kommunalun-
ternehmen nach §§  27 f. des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit) gehören, soweit sie am Markt tätig 
sind.

Eine Hilfestellung bei der praktischen Handhabung der 
Umsetzung des „Almunia-Pakets“ bietet eine Arbeitsun-
terlage der Kommission mit dem Titel „Leitfaden zur 
Anwendung der Vorschriften der Europäischen Union 
über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den 
Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse und insbesondere auf Sozial-
dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ vom 
29.04.2013 (SwD (2013) 53 fi nal/2). Dieser Leitfaden gibt 
die rechtlich nicht bindende Auffassung der Kommission 
zu Fragestellungen im Zusammenhang mit der Umset-
zung des „Almunia-Pakets“ wieder. 

2.

Regelmäßige Kontrollen

Bei den regelmäßigen Kontrollen nach Artikel 6 des 
Freistellungsbeschlusses der Kommission vom 20. De-
zember 2011 ist zu prüfen, ob eine unzulässige Aus-
gleichszahlung gewährt worden ist. Die im Rahmen der 
regelmäßigen Kontrollen zu treffende Entscheidung über 
die Zulässigkeit einer Ausgleichszahlung ist von der ge-
währenden und nicht von der empfangenden Stelle vor-
zunehmen. Für den kommunalen Bereich gelten die 
nachfolgenden Buchstaben a bis d:

50.  Anlage 1 Nummer 2.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „Nummer 1.7 Sätze 1 
bis 4 der Anlage  1“ durch die Angabe „Num-
mer 1.7 Satz 1 der Anlage 1“ ersetzt.

 b)  In den Sätzen 3 bis 5 wird jeweils die Angabe 
„EnEV 2009“ durch die Angabe „EnEV in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt.

 c)  Im letzten Satz werden die Angabe „ 31.  Mai 
2003“ durch die Angabe „31. Mai 2002“ und die 
Angabe „26. November 2009 (GV. NRW. S. 633/
SGV. NRW. S.  75)“ durch die Angabe „14.  No-
vember 2012 (GV. NRW. S.  553/SGV. NRW. 
S. 75)“ ersetzt.

51.  In Anlage 1 Nummer 3.2 wird nach dem letzten Satz 
folgender neuer Satz angefügt: 

  „Bei Baulücken im innerstädtischen Bereich kann 
ein Teil der erforderlichen Grünfl äche durch das 
Wohnumfeld kompensiert werden.“

52.  In Anlage 2 wird Nummer 1.3 wie folgt geändert:

 a)  In Satz  5 Buchstabe  a) werden die Angabe 
„EnEV 2009“ durch die Angabe „EnEV in der je-
weils geltenden Fassung“ sowie der Betrag 
„23,00“ durch den Betrag „23,60“ und der Betrag 
„27,20“ durch den Betrag „27,90“ ersetzt.

 b)  In Satz  5 Buchstabe  b) wird der Betrag „8,16“ 
durch den Betrag „8,62“ ersetzt.

 c)  In Satz  5 Buchstabe  c) wird der Betrag „78,15“ 
durch den Betrag „82,60“ ersetzt.

 d)  In Satz 6 wird der Betrag „316,02“ durch den Be-
trag „334,00“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2014 S. 59

651

Regelmäßige Kontrollen nach Artikel 6
des Beschlusses der Kommission 

vom 20. Dezember 2011 (2012/21/EU) 
zur Vermeidung von Überkompensationen bei 

der Gewährung von Ausgleichszahlungen
an bestimmte Unternehmen, die mit der 

 Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse betraut sind

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
 Industrie, Mittelstand und Handwerk

u. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 
– 35-49.02.01-75.8-1266/14 –

v. 20. 1. 2014

1.
Allgemeines
Gemäß Artikel 107 Absatz 1 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind vorbe-
haltlich abweichender Bestimmungen der Europäischen 
Verträge „staatliche oder aus staatlichen Mitteln ge-
währte Beihilfen gleich weder Art, die durch die Be-
günstigung bestimmter Unternehmen oder Produktions-
zweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen 
drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie 
den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“.

Ziel der europäischen Beihilfenkontrolle ist es, faire 
Wettbewerbsbedingungen im Europäischen Binnen-
markt sicherzustellen. Dabei ist ein sachgerechter Aus-
gleich mit den im europäischen Recht anerkannten Be-
fugnissen der Mitgliedstaaten herbeizuführen. Zu diesen 
Befugnissen der Mitgliedstaaten und ihrer regionalen 
und lokalen Untergliederungen gehört es, Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Ein-
klang mit den Europäischen Verträgen zur Verfügung zu 
stellen, in Auftrag zu geben, zu organisieren und zu fi -
nanzieren. In diesem Kontext ist auf die Artikel 14, 93, 
106 und 107 AEUV sowie auf das Protokoll (Nr. 26) über 
Dienste von allgemeinem Interesse zu verweisen. Der in 
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Satzung der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder

Bek. d. Finanzministeriums – B 6130 – 1.3 – IV –
vom 17.01.2014 

Den nachstehenden, vom Verwaltungsrat der Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) am 
14.11.2013 beschlossenen satzungsergänzenden Be-
schluss, den das Bundesministerium der Finanzen gem. 
§ 14 Abs. 1 der Satzung der VBL genehmigt hat, gebe ich 
bekannt. Die Bekanntgabe der Satzung durch das Fi-
nanzministerium – B 6130 – 1.3 – IV – vom 13.7.2007 ist 
wie folgt zu ändern:

Die Anlage 1 zur VBLS wird um folgenden Text ergänzt:

Satzungsergänzender Beschluss 
des Verwaltungsrats zu § 61 VBLS

vom 14. November 2013

Abweichend von §  61 VBL-Satzung verbleibt es dabei, 
dass im Abrechnungsverband West für den am 1. Januar 
2013 beginnenden neuen Deckungsabschnitt zunächst 
keine Anpassung der Höhe der Aufwendungen für die 
Zusatzversorgung vorgenommen wird. Eine Neufestset-
zung im Laufe des Jahres 2014 bleibt vorbehalten.

– MBl. NRW. 2014 S. 64

III.

Jahresabschluss 2012
des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)
v. 27. 1. 2014

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 21. November 2013 über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses 2012 des LWL-Bau- und 
Liegenschafts-betriebes sowie der abschließende Ver-
merk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind im Inter-
net unter http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Bekannt-
machungen öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, 27. 1. 2014

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Dr. Wolfgang  K i r s c h

– MBl. NRW. 2014 S. 64

a)
Die Gemeinden und Gemeindeverbände führen die re-
gelmäßigen Kontrollen durch. Die örtliche Rechnungs-
prüfung gewährleistet bereits im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Aufgaben eine Kontrolle im Sinne der 
Freistellungsentscheidung. Die örtliche Rechnungsprü-
fung kann sich gegebenenfalls fachlich geeigneter Stel-
len bedienen.

b)
Bei den Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 3 
GO NRW können die regelmäßigen Kontrollen im Kon-
text mit der Jahresabschlussprüfung erfolgen. Führt die 
Jahresabschlussprüfung ein Wirtschaftsprüfer oder eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch, sind diese hin-
sichtlich der regelmäßigen Kontrollen gesondert zu be-
auftragen. Alternativ kann auch die örtliche Rechnungs-
prüfung der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes mit 
der Durchführung der regelmäßigen Kontrollen betraut 
werden. Führt die Gemeindeprüfungsanstalt in Einzel-
fällen im Sinne des § 106 Absatz 2 Satz 2 GO NRW die 
Jahresabschlussprüfung mittels eines hierzu befähigten 
eigenen Prüfers durch, sollte die örtliche Rechnungsprü-
fung der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes mit 
den regelmäßigen Kontrollen betraut werden.

c)
Bei den Anstalten öffentlichen Rechts nach § 114 a GO 
NRW und gemeinsamen Kommunalunternehmen nach 
§§ 27 f. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit können die regelmäßigen Kontrollen im Kontext mit 
der Jahresabschlussprüfung erfolgen. Der mit der Jah-
resabschlussprüfung betraute Wirtschaftsprüfer oder die 
betraute Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind hinsicht-
lich der regelmäßigen Kontrollen gesondert zu beauf-
tragen. Alternativ können die zuständigen Organe der 
Anstalten auch die örtliche Rechnungsprüfung der kom-
munalen Träger der Anstalten im Einvernehmen mit 
dem kommunalen Träger mit den regelmäßigen Kontrol-
len betrauen. Die Betrauung der örtlichen Rechnungs-
prüfung der kommunalen Träger mit den regelmäßigen 
Kontrollen kann auch durch die Anstaltssatzung vorge-
geben werden.

d)
Bei Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände in einer Rechtsform des pri-
vaten Rechts ist, soweit ein beherrschender Einfl uss der 
kommunalen Beteiligten vorliegt, darauf hinzuwirken, 
dass im Kontext mit der Jahresabschlussprüfung ein 
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mit den regelmäßigen Kontrollen gesondert be-
auftragt wird. Alternativ kann auch darauf hingewirkt 
werden, dass im Rahmen der gesellschaftsvertraglichen 
oder satzungsrechtlichen Bestimmungen die örtlichen 
Rechnungsprüfungen der beteiligten Gemeinden bzw. 
Gemeindeverbände mit den regelmäßigen Kontrollen be-
traut werden.

Nach Artikel 2 Absatz  2 der Transparenzrichtlinie 
(Richtlinie 80/723/EWG) wird ein beherrschender Ein-
fl uss dann vermutet, wenn die Kommune unmittelbar 
oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals 
des Unternehmens besitzt oder über die Mehrheit der 
mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen 
Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mit-
glieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsor-
gans des Unternehmens bestellen kann.

3.

Geltungsbereich und Geltungsdauer
Der Runderlass gilt für die Gemeinden und Gemeinde-
verbände des Landes  Nordrhein-Westfalen. Der Rund-
erlass ersetzt den bisherigen Runderlass vom 30.05.2008 
(MBl. NRW. S. 337).

4.
Inkrafttreten des Runderlasses
Der Runderlass tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2014 S. 63
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Ausschreibung der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM); 

Zuweisung analoger terrestrischer 
Übertragungskapazitäten (UKW) für die 

landesweite Verbreitung oder Weiterverbreitung 
von privatem Hörfunk

Bek. der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

v. 30. 1. 2014

Die Ausschreibung der Landesanstalt für Medien Nord-
rhein-Westfalen (LfM) – Zuweisung analoger terrestri-
scher Übertragungskapazitäten für die landesweite 
 Verbreitung oder Weiterverbreitung von privatem Hör-
funk– ist auf der Homepage der LfM www.lfm-nrw.de 
öffentlich bekannt gemacht worden. 

Düsseldorf, den 30.1.2014

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Jürgen B r a u t m e i e r

– MBl. NRW. 2014 S. 65

Sitzungen der Fachausschüsse des 
 Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

Zur Vorbereitung auf die Sitzung des Verwaltungsrates 
der VRR AöR am 21. Februar 2014 fi ndet folgende Sit-
zung statt:

Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR

Mittwoch, 19. Februar 2014, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.20

Die Tagesordnung für die Sitzung des Verwaltungsrates 
der VRR AöR am 21. Februar 2014 wird in Kürze öffent-
lich bekannt gemacht.

Essen, 30. Januar 2014

Ulrich H a l l e r

– MBl. NRW. 2014 S. 65
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